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137 Zur Teilnahme an Vorbereitungskursen siehe Schreiber/Gutschow 2013.

Tabelle A5.7-4:  Abschlussprüfungen und Prüfungserfolg (absolut und in %) in der dualen Berufsausbildung nach 
Personenmerkmalen (Auszubildende), Deutschland 2019 

Männer Frauen Deutsche
Ausländer/ 

-innen

Ohne 
Haupt-

schulab-
schluss

Haupt-
schulab-
schluss

Real-
schulab-
schluss

Studien-
berechti-

gung

Keine 
Angabe 

Schulab-
schluss1

Insgesamt

Prüfungsteilnahmen 258.714 164.766 387.948 35.535 11.928 95.292 181.707 129.741 4.815 423.480

         darunter: Wiederholungs-
prüfungen

18.549 8.718 23.037 4.230 1.200 13.179 9.999 2.382 510 27.267

Prüfungsteilnehmer/-innen 251.136 161.916 379.287 33.768 11.520 90.504 177.582 128.865 4.584 413.052

Bestandene Prüfungen  
(Absolventen/Absolventinnen)

231.135 152.157 355.173 28.122 9.807 76.128 167.277 126.297 3.786 383.292

Erfolgreiche Prüfungen in % 
aller Prüfungsteilnahmen (EQ I)2

89,3 92,3 91,6 79,1 82,2 79,9 92,1 97,3 78,6 90,5

Anteil der Wiederholungsprü-
fungen (in % aller Prüfungsteil-
nahmen)

7,2 5,3 5,9 11,9 10,1 13,8 5,5 1,8 10,6 6,4

Erfolgreiche Prüfungen in % 
aller Prüfungsteilnehmer/ 
-innen (EQ II)3

92,0 94,0 93,6 83,3 85,1 84,1 94,2 98,0 82,6 92,8

1  Die Angabe zum höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss darf nur fehlen, wenn ein im Ausland erworbener Schulabschluss nicht zugeordnet werden kann. Teilweise 
werden auch fehlende Angaben aus anderen Gründen hierunter gemeldet. Die Kategorie ist hier nicht sinnvoll interpretierbar, sie wird lediglich mit aufgenommen, um 
einschätzen zu können, für wie viele der Prüfungsteilnahmen bzw. Prüfungsteilnehmer/-innen die Schulabschlussangabe fehlt.

2  Anteil bestandener Prüfungen an allen durchgeführten Prüfungen (Erfolgsquote I); die Berechnung erfolgt auf Basis der gerundeten Absolutwerte.
3 Anteil bestandener Prüfungen an allen Prüfungsteilnehmern und -teilnehmerinnen (Erfolgsquote II); die Berechnung erfolgt auf Basis der gerundeten Absolutwerte.

Quelle:  „Datenbank Auszubildende“ des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der  
statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31. Dezember), Berichtsjahr 2019.  
Absolutwerte aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet; der Insgesamtwert  
kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen. Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung.                                           BIBB-Datenreport 2021

„Externenzulassungen“ bzw. 
„Externenprüfungen“ (inklusive 
Zulassung zur Abschlussprüfung 
aufgrund von Berufserfahrung)

Die Berufsbildungsstatistik erfasst auch in dualen Ausbil-
dungsberufen abgelegte Abschlussprüfungen von Personen, 
die nicht aufgrund des Absolvierens der dualen Berufsausbil-
dung, sondern aus anderen Gründen zur Abschlussprüfung 
zugelassen werden. Diese sogenannten Externenprüfungen 
und Zulassungen aufgrund von Berufserfahrung werden 
nicht mit dem Auszubildendendatensatz (Satzart 1), sondern 
mit dem Datensatz zu den sonstigen Prüfungen (Satzart 2 der 
Berufsbildungsstatistik) erhoben. Hierbei werden ausschließ-
lich Prüfungsteilnahmen gezählt.137

Der über viele Jahre verwendete Begriff „Externenprüfung“ 
wird im Rahmen der Berufsbildungsstatistik aufgegeben, 
da der Begriff „Externenzulassungen“ angemessener ist. 

E Denn es handelt sich um die üblichen Abschlussprüfungen, 
lediglich die Art der Zulassung ist eine andere als bei den 
Auszubildenden des dualen Systems.

Die Erfassung erfolgt differenziert nach der Art der Zulas-
sung. Es werden entsprechend der Differenzierung im BBiG 
unterschieden:

a)  Zulassung von Absolventen und Absolventinnen eines Bil-
dungsgangs in einer berufsbildenden Schule § 43 (2) BBiG

b)  Zulassung aufgrund von Berufserfahrung § 45 BBiG (2)
und (3)

Achtung: Hier weicht die Begriffsverwendung im Rahmen 
der Berufsbildungsstatistik von der ansonsten üblichen 
Begriffsverwendung ab! Üblicherweise werden nur die 
Zulassungen aufgrund von Berufserfahrung als Externen-
prüfungen/Externenzulassungen bezeichnet. Im Rahmen 
der Berufsbildungsstatistik werden die beiden Fälle (a und 
b) jedoch nicht begrifflich unterschieden, sondern unter 
der Bezeichnung „Externenzulassungen“ (früher auch 
„Externenprüfungen“) gefasst. Im Folgenden wird aus Ver-
einfachungsgründen für beide Zulassungsarten der Begriff 
„Externenzulassungen“ verwendet.




